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Die neue Eisenbahn-

Laufbahnverordnung

ist am 10. 11. 2004

in Kraft getreten und

wurde im Bundesge-

setzblatt (BGBl.) 

Teil I, Seite 2703, ver-

öffentlicht. Sie gilt

für die zugewiesenen

und die im Rahmen

der Zuweisung beur-

laubten Beamten des

DB Konzerns. Auf

dieser Grundlage

erfolgt nun ein

Bewerbungsaufruf

zur Übernahme in

die nächsthöhere

Laufbahn.

Die Änderungen im allge-
meinen Laufbahnrecht
der Bundeslaufbahnver-
ordnung (BLV) vom Juli
2002 machten auch eine

Anpassung der Eisenbahn-Lauf-
bahnverordnung (ELV) erforder-
lich. Dabei wurden auch die bis-
her gemachten Erfahrungen und
die besonderen Belange einer
Personalentwicklung und Perso-
nalverwendung von Beamtin-
nen und Beamten in pri-
vatrechtlich organisierten
Unternehmen berücksichtigt. 

GDBA-Anregung wurde 
aufgegriffen
Die Anregung der Verkehrsge-
werkschaft GDBA anlässlich des
Verordnungsverfahrens zur ein-
deutigeren Formulierung bei
Stellenausschreibungen, die
zunächst wegen bestehender
höherrangiger Regelungen
nicht vorgesehen war, wurde in
§ 13 Absatz 1 aufgenommen.
Diese trägt zur Rechtsklarheit
und Anwenderfreundlichkeit,
insbesondere im Hinblick auf

die inzwischen zahlreichen
Gesellschaften im DB Konzern
bei.

Übernahme in die
nächsthöhere Laufbahn
Die Anpassung der ELV erfasst
auch Sonderregelungen zum
Aufstieg, beziehungsweise zur
Übernahme in die nächsthöhe-
re Laufbahn (§ 20 ELV). Eine dem
Ausbildungsaufstieg gemäß des
§ 33a BLV parallele Regelung
enthält die ELV nicht. Im Bahn-
reformbereich kann die Qualifi-
kation für höherwertige Aufga-
ben – auch soweit diese die
Grenzen der Laufbahngruppen
überschreiten – nicht mehr aus-
schließlich im herkömmlichen
Gefüge des Laufbahnrechts
gewonnen werden. 
Vielmehr findet eine an den
Anforderungen der Eisenbahn-
Unternehmen ausgerichtete
fließende Personalentwicklung
und Weiterqualifizierung statt,
die auch spezifische laufbahn-
rechtliche Regelungen erfor-

nung war bereits in der seitheri-
gen ELV enthalten und wurde in
der Vergangenheit mit Erfolg
praktiziert (§ 15 ELV-alt, jetzt 
§ 20 ELV). Sie nutzt das Poten-
zial der Beamtinnen und Beam-
ten und baut so auf bereits vor-
handene hohe Qualifikationen
auf – erworben durch Bildungs-
abschlüsse innerhalb und
außerhalb der Unternehmen,
ebenso wie durch Lebens- und
Berufserfahrung. Sie bietet auch
lebensjüngeren Beamtinnen
und Beamten bei frühzeitiger
Qualifikation die Übernahme in
die nächsthöhere Laufbahn an.
Dadurch trägt diese Regelung
sowohl den unternehmerischen
Belangen als auch den Interes-
sen des Personals Rechnung.

Bewerbungsaufruf für
nächsthöhere Laufbahn
Die Verkehrsgewerkschaft
GDBA hat sich dafür eingesetzt,
dass auf der Grundlage der neu-
en ELV unverzüglich ein Bewer-
bungsaufruf gemäß des § 20 ELV
zur Zulassung in die Laufbah-
nen des mittleren, gehobenen
und höheren Dienstes beim DB
Konzern erfolgt. Zunächst gibt
es Zulassungen für die Laufbah-
nen des mittleren und gehobe-
nen Dienstes und zwar für den
nichttechnischen und den tech-
nischen Dienst; Zulassungen für
den höheren Dienst sollen erst
später folgen.
Der Bewerbungsaufruf zur
Übernahme in die Laufbahnen
des mittleren und gehobenen
Dienstes ist in den Geschäftli-
chen Mitteilungen der DB AG
(48. Kalenderwoche) veröffent-
licht. Die Bewerbungsfrist für
die Abgabe der Bewerbungen
bei den personalzuständigen
Stellen der Gesellschaften des
DB Konzerns läuft bis zum 31.
Dezember 2004. Der Bewer-
bung sind Lebenslauf, berufli-
cher Werdegang, Nachweis
erforderlicher Qualifikationen
und die Beurteilung gemäß § 21
ELV (Mitarbeitergespräch, Ziel-

dert. Der Verzicht auf eine dem
Ausbildungsaufstieg der BLV
entsprechende Regelung
berücksichtigt auch die Tatsa-
che, dass der frühere so genann-
te Regelaufstieg seit Jahren für
die Unternehmen des Bahnre-
formbereichs keine Bedeutung
mehr hatte und daher auch nicht
mehr praktiziert wurde. 
Rechtsvorschriften entspre-
chend dem Ausbildungsaufstieg
der BLV kämen im Bahnreform-
bereich nicht zur Anwendung –
insbesondere, da es im Bahnre-
formbereich keine Ausbildung
für Nachwuchskräfte durch Vor-
bereitungsdienste mehr gibt.

Hohe Anforderungen an
Qualität und Funktionalität
Eine den hohen Anforderungen
an Qualität und Funktionalität
in den Unternehmen des Bahn-
reformbereichs entsprechende
Regelung stellt die Übernahme
anderer Bewerberinnen und
Bewerber nach § 20 ELV dar.
Diese Form der Personalgewin-

Neue Eisenbahn-Laufbahn-
verordnung in Kraft

weiter auf Seite 12
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Der Bundesvorsit-
zende des dbb beam-
tenbund und tarif-
union, Peter Heesen,
hat die Ankündigung
von Bundesfinanzmi-
nister Hans Eichel
(SPD), den Bundes-
haushalt 2005 auch
durch eine Nullrun-
de im öffentlichen
Dienst zu konsoli-
dieren, scharf 
kritisiert. 

der erfüllen will. Dazu gehört
auch der Verkauf von Forderun-
gen an Post und Telekom sowie
die umstrittene Streichung eines
Feiertags. Eichel will zur Haus-
haltssanierung langfristige Pen-
sionsforderungen des Bundes
an Post und Telekom verkaufen,
was etwa 5,5 Milliarden Euro
einbringen soll. Dem stehen
jedoch langfristige Belastungen
für den Bund gegenüber.
Der dbb Bundesvorsitzende
Peter Heesen hat die Forderung
von Bundesfinanzminister Hans
Eichel nach einer Nullrunde für
den öffentlichen Dienst wieder-
holt scharf kritisiert. „Eichels
Forderung ist dumm, peinlich
und kontraproduktiv. Schließ-
lich verhandeln wir gerade über
das neue Tarifrecht”, sagte Hee-
sen. Dass der Finanzminister
„eine Nullrunde diktieren” wol-
le, sei das falsche Signal.

D er dbb Chef wies da-
raufhin, dass die Beam-
ten im Jahr 2004 durch
Kürzungen bezie-
hungsweise Streichun-

gen von Weihnachts- und
Urlaubsgeld sowie die Verlän-
gerung der Arbeitszeit bereits
ein Minus haben hinnehmen
müssen.
Eichel hatte argumentiert, ange-
sichts des aktuellen Tarifab-
schlusses bei VW werde deut-
lich, dass für die Menschen in
Deutschland die Sicherung von
Beschäftigung Vorrang vor Lohn-
erhöhung habe. Gerade der
öffentliche Dienst zeichne sich
durch Arbeitsplatzsicherheit
aus. Die Initiative des Bundesfi-
nanzministers für eine Nullrun-
de im öffentlichen Dienst ist Teil
eines Maßnahmenpakets, mit
dessen Hilfe Eichel im Jahr 2005
die Euro-Stabilitätskriterien wie-

vereinbarung) beizufügen. Die
Bewerbungsvoraussetzungen
sowie die Bestimmungen für die
jeweiligen Laufbahnen ergeben
sich aus den Verfahrensregelun-
gen des Bundeseisenbahnver-
mögens zu § 20 ELV.

Verfahrensregelungen 
zu § 20 ELV
Nach einem Auswahlverfahren
durch die jeweilige Gesellschaft
der DB AG entscheidet das Bun-
deseisenbahnvermögen im Ein-
vernehmen mit der Gesellschaft
im Rahmen der sogenannten
Bestauslese über die Zulassung
zur Vorstellung vor dem Fest-
stellungsausschuss. Da die
Beamten nach erfolgreicher
Übernahme die volle Befähi-
gung für die nächsthöhere Lauf-
bahn erhalten, sind an Auswahl
und Feststellung der Befähigung
vergleichbare Anforderungen
zu stellen, wie sie von Lauf-
bahnbewerbern und von Auf-
stiegsbeamten verlangt werden.
Die Bereitschaft zu funktionaler
und regionaler Mobilität wird
ebenfalls vorausgesetzt.
Zum § 20 ELV hat das Bundes-
eisenbahnvermögen Verfah-
rensregelungen erlassen, die
auch die weiteren Einzelheiten
zum Bewerbungs-, Auswahl-
und Feststellungsverfahren
beinhalten; das dazu erforderli-
che Einvernehmen des BMVBW
wurde kurz vor Redaktions-
schluss erteilt. Die Verfahrensre-
gelungen zu § 20 ELV erschei-
nen ebenfalls in den Geschäftli-
chen Mitteilungen der DB AG.
Interessierte Beamtinnen und
Beamte sollten sich mit den Ein-
zelheiten der neuen Regelun-
gen vertraut machen.

Informationsveranstaltung
ist geplant
Die neue Eisenbahn-Laufbahn-
verordnung sowie die Verfah-
rensregelungen zu § 20 ELV hat
die Verkehrsgewerkschaft
GDBA im Internet veröffentlicht
(unter „www.GDBA.de/Aktuel-
les/Beamte/Beamte und Deut-
sche Bahn AG”). Die Verkehrs-
gewerkschaft GDBA verhan-
delt noch mit der DB AG und
dem Bundeseisenbahnvermö-
gen über die Ausrichtung einer
Informationsveranstaltung, die
vor Beginn der Feststellungsver-
fahren stattfinden soll. j.m.

Eichel-Forderung wurde
scharf zurückgewiesen

Post: hohe 
Versorgungslasten
In den Jahren 2004 bis 2090 werden sich die Ver-
sorgungslasten für die 270000 ehemaligen
Beamten von Post und Telekom und ihre Hin-
terbliebenen nach internen Berechnungen des
Finanzministeriums auf mehr als 573 Milliarden
Euro summieren. Auf Telekom und Post lasten
nominal 18,4 Milliarden Euro. Der gegenwärti-
ge, abgezinste Barwert der künftigen Versor-
gungslasten beträgt rund 150 Milliarden Euro.
Für 2004 war im Bundesetat ein Zuschuss zur
Finanzierung der Postbeamten- Versorgungskas-
se von 4,9 Milliarden Euro eingeplant. Die Unter-
nehmen sollen 1,5 Milliarden zahlen. Für 2005
hat der Bund 5,45 Milliarden Euro für die Post-
Pensionäre vorgesehen, die Unternehmen müs-
sten erneut knapp 1,5 Milliarden Euro zahlen.
Nach einem in Frankreich geplanten Modell soll
bei der angestrebten Teilprivatisierung des Ener-
giekonzerns EDF der Staat die Pensionsver-
pflichtungen des Konzerns übernehmen. Im
Gegenzug muss EDF eine Milliardensumme an
den Fiskus abführen. 

Deutschland missachtet Stabilitätspakt
Deutschland verstößt bereits im Jahr 2004 das
dritte Mal in Folge gegen die Defizitkriterien. Die

Mehrheit der deutschen Wirtschaftsforscher geht
davon aus, dass ohne ein Sparpaket von 10 Mil-
liarden Euro Deutschland auch 2005 die Vorga-
ben des Stabilitätspaktes nicht erfüllt. Mit dem
geplanten Deal könnte Eichel Sparmaßnahmen
vermeiden, die die labile Konjunktur behindern
sowie Unternehmen und Bürger belasten. Auch
könnte die Attraktivität beider Unternehmen bei
den Anlegern erhöht werden.

Cash für langfristige Forderungen?
Das Schöne an einem solchen Forderungsver-
kauf ist, dass er nach den raffinierten Regeln der
EU-Kommission zum Stabilitätspakt nicht als
Schuldenmacherei, sondern als Einnahme des
Staates gewertet wird.
Den Forderungen an Telekom und Post, um die
es hier geht, stehen jedoch Verpflichtungen des
Bundes gegenüber, den ehemaligen Beamten der
Post und ihren Angehörigen bis in die ferne
Zukunft hinein Pensionen zu bezahlen. Diese
Forderungen jetzt kapitalisiert zu vereinnahmen,
die Verpflichtung aber als langfristige Schuld ste-
hen zu lassen, würden Ökonomen und gemei-
ne Sterbliche schlicht als Schuldenmachen
bezeichnen. Es kommt hinzu, dass der Finanz-
minister die Forderungen nur mit einem
Abschlag verkaufen können wird, der abdiskon-
tiert erheblich über dem Zins liegen dürfte, den
der Bund als ansonsten erstklassiger Schuldner
am Kapitalmarkt zahlen muss. j.m.


